
 
 
 
An die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 
der 5. Jahrgangsstufe 
 
 

 
  

Mai 2022 
 

Förderung bedürftiger Schülerinnen und Schüler im Rahmen des „Bildungspakets“ 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben für das kommende Schuljahr Ihr Kind an unserer Schule angemeldet. In 
diesem Zusammenhang möchten wir Sie über die Leistungen des sogenannten 
„Bildungspaketes“ informieren. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können 
neben ihrem monatlichen Regelbedarf auch diese Leistungen beantragt werden. Mit dem 
Bildungspaket können sie bei Sport, Musik oder Kultur dabei sein, an Schulausflügen und 
am gemeinsamen Mittagessen in der Schule teilnehmen. 
 
Angesprochen sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die eine der 
folgenden Leistungen beziehen: 

 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II),  
 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), 
 Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG),  
 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder  
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

 
Folgende Leistungen können z. B. nach dem Bildungspaket beantragt werden: 

 eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten 
 Persönlicher Schulbedarf (max. € 100.- pro Schuljahr) 
 Schülerbeförderung 
 Lernförderung (mit Bestätigung der Schule) 
 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Eigenbeteiligung 1 €) 
 Soziale und kulturelle Teilhabe (ohne § 3 AsylbLG) 

Für Leistungsempfänger sind die Zuständigkeiten im Landkreis Fürth folgendermaßen 

geregelt: 

 Das Landratsamt Fürth ist zuständig für Empfänger von Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem AsylbLG. 

 Das Jobcenter Fürth Land ist zuständig für Empfänger von Leistungen nach SGB II. 
 
Alle Informationen zum Bildungspaket finden Sie auch auf der Internetseite des Landkrei-
ses Fürth unter www.landkreis-fuerth.de und auf der Internetseite des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales unter www.bildungspaket.bmas.de. Sollten Sie noch Fragen 
zum Bildungspaket haben, steht Ihnen Frau Himmler/Frau Volkert unter der Telefonnum-
mer 0911- 9773-1241/1240 zur Verfügung. 
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Für Leistungsempfänger in Nürnberg hat die Stadt Nürnberg ein umfassendes Bera-
tungsangebot bereitgestellt. Ansprechpartner für die Antragstellung und für individuelle 
Beratung sind die Dienstleistungszentren Bildung und Teilhabe im Amt für Existenzsiche-
rung und soziale Integration (Tel. 0911-231-4347). 
Auf der zugehörigen Internetseite (bildung-und-teilhalbe.nuernberg.de) finden Sie die Ad-
ressen der beiden zuständigen Dienstleistungszentren (Innenstadt bzw. Langwasser); dort 
stehen auch eine Informationsbroschüre sowie die Antragsformulare zum Download be-
reit.  

Zusätzlich hat die Stadt Nürnberg ein zentrales Beratungsangebot eingerichtet, das im 
Internet unter www.bildungspaket-nuernberg.de abgerufen werden kann. 

Im Bereich der Stadt Fürth ist das Jobcenter Fürth Stadt (Team Bildung und Teilhabe; 
Tel. 0911-7503-100 oder 7503-289) für alle Personen, die vom Jobcenter Unterstützung 

erhalten (ALG II), zuständig. Für Personen, die Wohngeld, Kindergeldzuschlag oder 
Grundsicherung beziehen, ist die Beratungsstelle Bildungspaket (Tel. 0911-974-33 80 
,974-33 81 oder 974-33 82) der Stadt Fürth zuständig. 

In Schwabach ist das Amt für Jugend und Soziales (Sachgebiet Sozialleistungen, Wohn-
geldstelle, Nördliche Ringstr. 2a-c, 91126 Schwabach; Tel. 09122-860-366 oder 860-284) 
für die Leistungen aus dem Bildungspaket zuständig. Dort erhalten Sie auch die entspre-
chenden Antragsformulare. Weitere Informationen finden Sie auch unter folgender Inter-
netadresse: www.schwabach.de/sozial/dienste.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gerhard Nickl, OStD 
Schulleiter 
 
 

P.S. 
 
Nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit müssen Atlanten für den Geographieunter-
richt sowie die Formelsammlung für Physik auf eigene Kosten angeschafft werden. 
 

Ausnahmeregelung: 
 

Eltern, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen 
 

- Kindergeld für drei oder mehr Kinder oder vergleichbare Leistungen 
  (Atlas bzw. Formelsammlung erhält das 3. Kind) 

 - Arbeitslosengeld II, Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 
 - Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei der 
   Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder 
 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 

bekommen die Atlanten bzw. die Formelsammlung kostenlos von der Schule.  
In diesem Fall muss ein formloser Antrag mit den entsprechenden Nachweisen im Sekre-
tariat abgegeben werden. 

http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildungspaket
http://www.bildungspaket-nuernberg.de/
http://www.schwabach.de/sozial/dienste

